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Schwerpunkt: Feind(straf)recht

StrafrechtslehrerInnen, die eine von der Psychoana-
lyse inspirierte Kriminalitätstheorie vertraten, ver-
suchten in der deutschen Reformdiskussion einen 
oft vernachlässigten Aspekt in den Vordergrund 
zu stellen: die Mitverantwortung der Gesellschaft 
und ihrer sozialen Strukturen für das Phänomen 
der Kriminalität. Entscheidend ist, dass hierbei die 
Grenze zwischen »normaler Gesellschaft« einerseits 
und »DelinquentInnen« andererseits verschwimmt 
und an beide Seiten ein Resozialisierungsanspruch 
gestellt wird, also letztlich gesellschaftliche und 
soziale Veränderung zum wichtigsten Mittel der 
Kriminalpolitik erklärt wird. Es wurde davon aus-
gegangen, dass Straftaten ein Spiegelbild der gesell-
schaftlichen Strukturen seien, aus denen sie her-
vorgehen. Diese Perspektive kann auch auf aktuelle 
Diskussionen etwa um Terrorismusbekämpfung 
übertragen werden, in denen staatliche Härte und 
weitgehende Zugriffsmöglichkeiten der Strafver-
folgungsbehörden für notwendig erklärt werden, 
ohne zunächst zu versuchen, sich das Phänomen als 
Produkt gesellschaftlicher Rahmenbedingungen zu 
erklären. Das Konzept des Feindstrafrechts treibt 
dieses Vorgehen noch weiter auf die Spitze als das 
traditionelle Vergeltungsstrafrecht.

Resozialisierung als anerkennung 
gesellschaftlicher mitverant-
wortung für die Straftat? 
In den 1960er Jahren standen sich ein Regierungs-
entwurf für ein reformiertes Strafgesetzbuch (E 62) 
und ein Alternativentwurf gegenüber, der von 
einer Gruppe von StrafrechtslehrerInnen erarbeitet 
worden war. Ähnlich wie bereits im strafrechtlichen 
Schulenstreit der Jahrhundertwende, standen sich 
fundamental unterschiedliche Auffassungen über 
den Sinn und die Natur von Strafe gegenüber. 
Während der E 62 von der Strafe als Vergeltung aus-
ging, strebten die Verfasser des Alternativentwurfs 
ein Zweckstrafrecht an, in dem die Resozialisierung 
des Täters im Mittelpunkt stehen sollte. Ein grund-
legender, von der modernen Schule um Franz von 
Liszt aufgeworfener Aspekt, der auch in der Diskus-
sion um die Strafrechtsreform in den 1960er Jahren 
wieder aufgegriffen wurde, ist die Mitverantwortung 
der Gesellschaft für die Existenz von Straftaten. In 
diesem Zusammenhang musste die grundsätzliche 
Frage nach dem Verhältnis von StraftäterInnen und 
der Gesellschaft erneut gestellt werden. Die Verfas-
ser des Alternativentwurfs gingen, anders als der auf 

psychoanalytische 
Kriminologie versus 
Feindstrafrecht
Gedanken zum Ver-
hältnis von Gesellschaft 
und  Straftäterinnen

In die Strafrechtsreformdiskussion der 
1960er und 70er Jahre wurde eine psycho
analytisch inspirierte Außenseiterposition 
hineingetragen: Die Mitverantwortung 
der Gesellschaft für Kriminalität sollte in 
den Vordergrund gestellt werden.  Diese 
Gedanken wurden damals im Kampf gegen 
das  Vergeltungsstrafrecht eingesetzt. 
Heute sind sie für aktuelle Diskussionen 
etwa um Terrorismusbekämpfung relevant.
 Von SaRah EhlERS
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dem traditionellen Vergeltungsdenken basierende 
E 62, von der Notwendigkeit aus, das Strafsystem 
an der Resozialisierung des Täters/der Täterin aus-
zurichten. Von einigen an der Diskussion beteiligten 
AutorInnen wurde jedoch ein Bild entworfen, das 
noch über die Vorschläge des Alternativentwurfs 
hinausgeht, indem es den strafrechtlich Verurteilten 
und die Gesellschaft als auf gleicher Stufe stehende 
DialogpartnerInnen betrachtet, die aufeinander 
zugehen und sich beide einer Resozialisierung 
unterziehen müssten.1 Eine solche Grundannahme 
muss die Perspektive auf das Strafrecht und kon-
sequenterweise auch die Beurteilung des Strafvoll-
zugs verändern. 

i. Delinquentin und Gesell-
schaft: Gegner im Kampf oder 
 Dialogpartner? 

Traditionell wird stark davon ausgegangen, dass sich 
die »normale« Gesellschaft und diejenigen, die we-
gen der Übertretung eines Strafgesetzes verurteilt 
sind, in einem Gegensatz zueinander oder sogar in 
einer Art Kampf miteinander befinden. Der Delin-
quent/die Delinquentin wird als jemand gesehen, 
der vom Rest der Gesellschaft isoliert werden muss. 
Zum Teil entsteht sogar das Bild eines Organismus, 
dessen gesundes Funktionieren von der Reinhal-
tung von jedem »Krankheitsherd« abhänge. Diese 
Vorstellung von »gesunden« und »kranken«, zu iso-
lierenden Gruppen setzt die tatsächliche Möglich-
keit einer korrekten Trennung voraus und lässt sich 
auf soziale Realitäten kaum anwenden, in denen es 
Grenzbereiche gibt, die einem solchen Vorgehen 
zunächst unabhängig von der Frage nach einem an-
gemessenen weiteren Umgang  entgegenstehen. Zu 
Recht wurde im Rahmen der damaligen Reformde-
batte darauf hingewiesen, dass es allein durch hohe 
Dunkelziffern unmöglich ist, eine scharfe Trennlinie 
zwischen gesetzestreuen und »delinquenten« Teilen 
der Bevölkerung zu ziehen.2 

Wichtig ist weiterführend die Anerkennung der 
Bedeutung, die soziale Strukturen für das Auf kom-
men von Straftaten haben. Im Zuge der kriminal-
politischen Diskussion in den 60er Jahren wurde 
über den auf Täterresozialisierung basierenden 
Alternativentwurf hinausgehend vertreten, dass die 
sozialen Strukturen, aus denen Kriminalität hervor-
geht, in einem ähnlichen Sinne resozialisierungs-
bedürftig seien wie die straffällig Gewordenen 
selbst. 

ii. Konsequenzen dieser 
 perspektiverweiterung
Derartige Annahmen bedeuteten einen radikalen 
Bruch mit der traditionellen Perspektive auf das 
Phänomen der Kriminalität, die für viele, unter 
anderem die Verfasser des E 62, noch immer sehr 
technisch primär mit der Berücksichtigung von Ver-
geltungsgesichtspunkten verknüpft war. Man gelangt 
so zu einer Betrachtung, die nicht mehr die Geset-
zesbrecherInnen als zu isolierende Elemente sieht, 
sondern als auf gleicher Ebene stehende Dialogpart-
nerInnen, denen der Rückweg unter Einbeziehung 
der beiderseitigen Verantwortung in ein integriertes, 
gesellschaftliches Leben ermöglicht werden soll. Zu-
mindest in der Zielvision überschneidet sich diese 
Ansicht mit der der AnhängerInnen des Alternativ-
entwurfs. 

Konsequenterweise müssen aus einer solchen 
Perspektiverweiterung auf die gesellschaftliche 
Mitverantwortung auch alternative Ansichten 
zum Strafvollzug erwachsen. Entsprechend dem 
kriminologischen Ansatz, der vor allem bei Gewalt-
taten tiefenpsychologische Aspekte und daher die 
gesamte Entwicklung des straffällig gewordenen 
Individuums in seinem sozialen Umfeld mit in den 
Blick nimmt, verändern sich die Ansprüche an die 
Ausgestaltung des Strafvollzugs und die Einschät-
zung seiner Bedeutung. Das Interesse besteht letzt-
lich darin, die sozialen Mechanismen, die das Indi-
viduum durchläuft, bevor es ein Verbrechen begeht, 
so zu verändern, dass die letzte Stufe nicht mehr 
erreicht wird.3 Das Hauptaugenmerk liegt also auf 
der Prävention, die darin liegen müsse, die gesell-
schaftlichen Strukturen so umzugestalten, dass zu-
künftigen Verbrechen die Grundlage fehlt.4 

Dabei werden etwaige Sicherheitsinteressen 
der Gesellschaft nicht vollständig ignoriert.5 Aus 
der erweiterten Perspektive auf Kriminalität leitet 
sich vielmehr primär die Anerkennung einer gesell-
schaftlichen Verantwortlichkeit für das Symptom 
und damit für den Versuch einer »Heilung« ab. Ein 
verändertes Bewusstsein für die Schuldigkeiten ge-
genüber dem für eine Straftat Verurteilten soll dazu 
führen, dass zumindest das Bemühen um eine pro-
duktive Nutzung der Haft- bzw. Unterbringungs-
dauer seitens der Gesellschaft als »Ehrenpflicht«6 
erscheint. Ein Bewusstsein für die kontrapro-
duktiven Aspekte von herkömmlicher Strafe7 führt 
weniger in ein fertiges alternatives Konzept, als dass 
es ein Experimentierfeld eröffnen kann. Grund-
legend ist der Gedanke, die Haft, wenn sie denn für 
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erforderlich gehalten wird, nicht zu einer völligen 
sozialen Isolation werden zu lassen und durch eine 
möglichst weitgehende Verzahnung mit dem gesell-
schaftlichen Leben die Möglichkeit zu schaffen, die 
für beide Seiten konstatierte Mitverantwortung 
für das Bestehen von kriminellem Verhalten auch 
tatsächlich wahrzunehmen. 

iii. Fazit
Diese Ansicht, die die Veränderung sozialer Struk-
turen derart weitgehend in die kriminal-politische 
Diskussion mit einbezog, warf bezüglich des be-

Wirkung der Zucht-
hausstrafe: Moser, 
Tilman: Repressive 
Kriminalpsychiatrie. 
Vom Elend einer 
Wissenschaft. Eine 
Streitschrift. Frank-
furt a. M., 1971, S. 28.
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stehenden Strafvollzugssystems viele Fragen auf 
und stellte dessen Legitimität in Frage. Besondere 
Brisanz hatte dies, da die Auseinandersetzungen 
zur Ablösung eines Strafrechts führen sollten, das 
als Strafzweck allein Vergeltung kannte, und sogar 
die Abschaffung der Zuchthausstrafe noch ausstand. 
Die damals erfolgten konkreten Vorschläge zur 
Umgestaltung des Strafvollzugs erscheinen teilweise 
ebenfalls fragwürdig.8 Nach wie vor interessant an 
dem vorgebrachten Ansatz erscheint jedoch, dass 
Selbstreflexion der strafenden Gesellschaft einge-
fordert wurde. Es sollte die selten erschütterte, all-
gemeine Vorstellung ins Wanken gebracht werden, 
wonach Straftaten als von gesellschaftlichen Voraus-
setzungen losgelöstes und in der Verantwortung 
einzelner liegendes Phänomen betrachtet werden, 
dem mit Härte zu begegnen sei. Die Forderung, sich 
auch bei Gewalttaten, die bei vielen am leichtesten 
empörtes Entsetzen und den Ruf nach harten staat-
lichen Reaktionen auslösen, immer wieder die Zu-
sammenhänge von (gesellschaftlicher) Ursache und 
Wirkung (beim Verhalten des Individuums) vor 
Augen zu führen statt nur mit dem Finger auf die 
ausgemachten ÜbeltäterInnen zu zeigen, ist nicht 
weniger aktuell geworden. Im Laufe der damaligen 
Diskussionen hat sich die Resozialisierung des Tä-
ters als Ziel des Strafvollzuges durchgesetzt.9 Dies 
wird inzwischen jedoch wieder verstärkt in Frage 
gestellt und die Sicherung betont.10 Kollektives Ver-
antwortungsgefühl für gesellschaftliche Probleme 
tritt hinter betonter Individualität und Eigenverant-
wortung zurück, auch der Ruf nach harten Strafen 
entspricht dieser Konjunktur.11 ¶

Aus Moabit (Kriminal
gericht):  
»Herr Wachmesta, er 
hat mir jestoßen!«

Anzeige

Now it’s law, my dear
Was macht eigentlich die ReWi-Reform-Initiative?
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